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Vergaberichtlinien für den Bürgerpreis der Stadt Schwarzenbek 
 

§ 1 
Auslobung 

 
Die Stadt Schwarzenbek lobt die Verleihung des „Bürgerpreises der Stadt Schwarzenbek“ an 
Bürgerinnen und Bürger aus, die 
 

 sich durch ein couragiertes und besonnenes Verhalten in heraushebenswerter Art und 
Weise um andere Bürgerinnen und Bürger 

 in besonderer Weise das öffentliche Leben der Stadt bereichert 

 durch vorausschauendes Handeln einen wirkungsvollen Präventiv-beitrag 
geleistet haben oder 

 sich um Umweltschutzbelange in Schwarzenbek 
 
Verdient gemacht und sich damit beispielgebend für die Allgemeinheit hervorgetan haben. 
 
Die Stadt Schwarzenbek erhofft sich durch die Vergabe des Bürgerpreises, dass das Interesse 
am Einstehen der Bürgerinnen und Bürger füreinander, der aktiven Teilhabe am öffentlichen 
Leben und am Schutz der Umwelt in der Stadt Schwarzenbek gestärkt wird. 
 
Den couragierten Bürgerinnen und Bürgern und den stillen Helfern, die im Kleinen Großes 
geleistet haben, soll eine Anerkennung zuteil werden. Sie sollen als Vorbild für andere dienen. 
Ihnen soll auf diese Weise der Dank der Stadt Schwarzenbek ausgesprochen werden. 
 
 

§ 2 
Vergabekriterien 

 
Die Auslobung richtet sich an Einzelpersonen oder eine Gruppe deren Einsatz belohnt werden 
soll. Die Personen müssen nicht Einwohnerinnen oder Einwohner von Schwarzenbek sein. Ein 
Preis kann auch mehrfach an dieselbe Person in aufeinanderfolgenden Jahren verliehen werden. 
 
Der Gesamtbetrag von € 1.500,- wird auf den Teilnehmerkreis Personengruppen bis € 500,- sowie 
den Teilnehmerkreis für Einzelpersonen auf € 300,0 begrenzt. Die Preisträger selbst erhalten den 
ihnen zugedachten Geldbetrag zur freien Verfügung. 
 
Die Entscheidung über die Vergabe des Bürgerpreises trifft die 
Stadtverordnetenversammlung ohne Aussprache. Die Vorbereitungen finden im 
Hauptausschuss statt. 
 
Der Bürgerpreis wird nach Bedarf jährlich vergeben. Die Verleihung erfolgt feierlich mit 
Überreichung einer Urkunde im Rahmen einer Stadtverordnetenversammlung durch den 
Bürgervorsteher und den Bürgermeister. 
 
Vorschläge sind an den Bürgermeister der Stadt Schwarzenbek zu richten. 
 
Schwarzenbek, den 06. November 2007 
 
Stadt Schwarzenbek 
Der Bürgermeister 
 
 
Frank Ruppert  


